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Wir werden in dieser Broschüre die Begrifflichkeiten Sprach-
mittlung und Dolmetschen beziehungsweise Sprachmitt-
ler*innen und Dolmetscher*in synonym verwenden. Damit 
beziehen wir alle Personen unabhängig von ihrer Qualifikation 
mit ein, die in unterschiedlichen Gesprächssetting mündlich 
dolmetschen.
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Welche Relevanz haben Sprachmittlung und  
das Dolmetschen in der gesundheitlichen  
Versorgung in Schleswig-Holstein?

Eine Arbeitshilfe für Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, Berater*innen, 
Sprachmittler*innen und Dolmetscher*innen zur Qualitätssicherung in der  
Beratung und Behandlung zu Dritt

Diese Broschüre ist im Rahmen des Teilprojekts 1 des AMIF Netzwerkes – Auf-
nahme- und Strukturverbesserungen für Geflüchtete in Schleswig-Holstein ent-
standen und ist mit Mitteln aus dem EU Asyl-, Migrations- und Integrationsfond 
(AMIF) finanziert worden.
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Einleitung

Menschen, die über keine oder nur mangelnde Deutschkennt-
nisse verfügen, können Angebote der gesundheitlichen Ver-
sorgung oftmals nicht hürdenfrei nutzen oder haben erheb-
liche sprachliche und kulturelle Verständigungsprobleme. 

Das vorrangigste Ziel von Sprachmittlung und Dolmet-
schen ist es, die sprachliche Verständigung zwischen 
Menschen zu ermöglichen, die unterschiedliche Spra-
chen sprechen. Die Zuhilfenahme von Sprachmittlung er-
möglicht eine zielgerichtete und angemessene Behandlung. 
Des Weiteren können die Rechte der Patient*innen in der 
medizinischen Versorgung gewahrt werden, wie beispielwei-
se die Sicherstellung der Teilhabe und die Selbstbestimmung 
von Patient*innen bei der Art der Behandlung im Kontext me-
dizinischer Versorgung. 

Sprachmittlung hat in folgenden gesundheitlichen Kontexten 
Relevanz:   
l  psychosoziale Beratung
l  ärztliche Behandlungen oder (psycho-)therapeutische  

Therapien 
l  Aufnahme-, Anamnese- und Aufklärungsgespräche bei  

Einrichtungen/Praxen/Beratungsstellen
l Aufklärung über einen geplanten medizinischen Eingriff, 

Medikation, Behandlungspläne, Kostenpläne oder Therapien
l  Sicherstellung der Teilhabe und Selbstbestimmung der 

Adressat*innen am laufenden Behandlungsprozess 

Trotz dieses deutlichen Bedarfes sieht es in der Praxis so aus, dass 
es zu wenige ausgebildete Dolmetscher*innen gibt und verfüg-
bare Personen unabhängig von einer Qualifikation herangezogen 
werden. Der zur Hilfe genommene Einsatz von erwachsenen 
Familienmitgliedern, Freund*innen oder sogar den eigenen Kin-
dern führt oft zu Überforderungen und Übersetzungsfehlern bis 
hin zu traumatischen Erfahrungen der sprachmittelnden Perso-
nen. Daher ist der Einsatz von qualifizierten Dolmetscher*innen 
dringend erforderlich, die über die sprachliche Kompetenz hinaus 
auch fachliche Kenntnis über das Machtgefälle in Gesprächssitua-
tionen zu Dritt, die methodischen Aspekte des Dolmetschens 
und ein professionelles Rollenverständnis haben. 

Diese Arbeitshilfe hat zum Ziel einen Einblick in Handlungs-
empfehlungen und Qualitätsstandards anzubieten, um die ge-
sundheitliche Versorgung von Menschen, die der deutschen 
Sprache noch nicht allumfänglich mächtig sind, verständlich, 
passgenau und transparent eine Versorgung zukommen zu 
lassen. Da es deutschlandweit dazu keine einheitlich verein-
barten Standards gibt, verweisen wir an der einen oder ande-
ren Stelle auf weiterführende Literatur.

Sprachmitteln und Dolmetschen haben eine Schlüsselfunk-
tion bei der Verständigung zwischen der behandlungsbedürf-
tigen Person und dem Gesundheitswesen. Die Anforderun-
gen an eine sprachmittelnde Person sind hoch. Es wird eine 
kultursensible, fachlich fundierte und möglichst genaue Über-
setzung des Gesagten erwartet. Über eine qualifizierte Sprach-
mittlung wird es möglich, auch ohne ausreichende Kenntnis-
se der deutschen Sprache  selbstbestimmt und im Fokus der 
Teilhabe eine individuelle und zielgerichtete Behandlung zu 
erhalten. Es gilt hier der Grundsatz nicht nur verstanden zu 
werden, sondern auch selbst zu verstehen. 
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Diese Arbeitshilfe soll bei der Begriffsklärung helfen und den 
rechtlichen Rahmen kurz umreißen. Sie stellt Qualitätsstan-
dards in der Gesprächssituation zu Dritt dar, gibt Handlungs-
empfehlungen und nimmt jeweils die Perspektive der ge-
sprächsführenden Person, der zu behandelnden Person und 
der Sprachmittlung ein. Wie diese Rollen in einem Gesprächs-
setting funktionieren und was es zu beachten gibt, stellen wir 
in der Broschüre dar. Einen besonderen Fokus legen wir auf die 
Reflexion der Triadischen Gesprächssituation. 

Ein weiterer Aspekt des Sprachmittlungsbedarfs im Gesund-
heitswesen ist die Frage der Kostenübernahme. Möglichkeiten 
der Finanzierung von Sprachmittlung im Kontext der Gesund-
heitsversorgung werden in dieser Arbeitshilfe dargestellt.
Als Best Practice Beispiele stellen wir Mitgliedsorganisationen 
des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein und deren regionale 
Pools von Sprach- und Kulturmittler*innen, sowie Dolmet-
scher*innen vor. Die einzelnen Pools erläutern ihre Angebo-
te, aber auch ihre Finanzierungsmöglichkeiten. Alle Angebo-
te bieten langjährig eine hochwertige Expertise und interne 
Qualifizierungsangebote für die im Pool befindlichen Sprach-
mittler*innen an, jedoch regional begrenzt.

Da es grundsätzlich keine regelhafte Finanzierung gibt, wird 
dazu seit Jahren eine Änderung des Sozialgesetzbuch V ge-
fordert, analog zu den Möglichkeiten des Gebärdendolmet-
schens für gehörlose Menschen im gesundheitlichen Kontext. 
Der neue Koalitionsvertrag der Bundesregierung aus 2022 lässt 
eine kleine Hoffnung aufkeimen, dass diese Forderung in eine 
gesetzliche Regelung mündet. 

Flankiert wird der Fokus auf qualifizierte Sprachmittlung auch 
durch die neue Landesregierung Schleswig-Holstein, welche 
in ihrem Koalitionsvertrag 2022 den notwendigen Bedarf von 
Qualifizierung in Schleswig-Holstein in den Fokus gerückt hat. 
„Im Bereich Gesundheit braucht es noch mehr dolmetschen-
des Personal und die Kompetenz „Therapie und Beratung zu 
dritt“. Wir wollen hierfür Standards etablieren und landesweite 
Qualifizierungen anbieten. Auch Videodolmetschen werden 
wir intensiver nutzen.“ Koalitionsvertrag für die 20. Wahlpe-
riode des Schleswig-Holsteinischen Landtages (2022-2027) 
S. 120, Zeile 4130-4132

Weiterhin ist die Sicherung einer qualifizierten Sprachmittlung 
ein Bedarf, der fachlich fundierte und finanzierbare Strukturen 
benötigt. Diese Arbeitshilfe soll den Bedarf hervorheben und 
aufzeigen, welche Handlungsansätze es bereits gibt und die 
zu nutzen sind. 
Die langjährige praktische Erfahrung der Autor*innen zeigt, 
dass Schulungen und Qualifizierungen erfolgreicher sind als 
das Studieren von Broschüren und Handlungsempfehlungen. 
Daher möchten wir explizit Sprachmittler*innen und Fachkräf-
te ermutigen, sich für die gemeinsame Arbeit fortzubilden und 
zu qualifizieren und erhoffen uns, einen Anstoß zur eigenen 
Reflektion der Arbeit geben zu können.

Wir bedanken uns herzlich bei den Autor*innen Lava Darwish, 
Rafael Jancen, Birsen Serinkoz, Imme Schippmann und Amelie 
von Eye.

Katharina Harder und Tabea von Riegen 

Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein, 
Fachreferat Migration und Flucht 
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Was versteht man unter Sprach-
mittlung und Dolmetschen? 

Katharina Harder

Als Einstieg in die Broschüre möchten wir eine grundlegende 
Begriffsklärung der verschiedenen Begriffe anbieten. Eine klare 
Definition ist nicht immer allumfänglich möglich, da auch in 
der Fachliteratur nicht immer Einigkeit über die Definitionen 
herrscht. Dies ist auch eine Folge der fehlenden Professionali-
sierung und Standardisierung. 

Begriffsklärung

Dolmetschen
Dolmetschen ist die mündliche Übertragung von Inhalten und 
Botschaften von einer in die andere Sprache. Professionelle 
Dolmetschende haben eine entsprechende berufliche Quali-
fikation erworben, die unter anderem neben den sprachlichen 
Kenntnissen auch methodische Kenntnisse zum Dolmetschen 
beinhaltet, beispielsweise das Simultan- oder Konsekutivdol-
metschen. 1

Sprachmittlung
Sprachmittlung wird oft als Oberbegriff verwendet. In der Pra-
xis versteht man darunter eine weniger professionelle, aber 
alltagsnahe Übertragung von beispielweise gesprochenen 
Texten in eine andere Sprache. Dabei wird selten das Gespro-
chene exakt im Wortlaut übersetzt, sondern freier, teilweise 
zusammengefasst übersetzt und wenn nötig durch weitere 
Erklärungen ergänzt. Auch können kulturelle Unterschiede im 
Zuge der Sprachmittlung erklärt werden. Die Sprachmittler- 
*innen werden in der Regel als weitere Gesprächspartner- 
*innen wahrgenommen.2

Sprachmittlung wird auch als Synonym für „natürliches Dol-
metschen“ verwendet. 3

Übersetzen
Übersetzen bezeichnet eine schriftliche Übertragung von 
schriftlichen Texten unterschiedlicher Fachrichtungen.4 

Kulturmittlung
Kultursensibles Dolmetschen kann helfen, Sprachbarrieren zu 
überwinden, sowie kulturell bedingte Verständigungsschwie-
rigkeiten zu erkennen und zu beseitigen. Kulturmittler*innen 
unterstützen dabei, Missverständnisse, die zu Konflikten füh-
ren, aufzuklären und zu beseitigen. Sie haben Kenntnisse über 
z. B. Tabu-Themen, Bedeutungen von Gestik und Mimik, be-
sondere Rollenverteilungen im Familienleben und kulturtypi-
sche Erziehungs- oder Alltagsmuster.

1 vgl. Yakushova 2020, S. 7 
2 vgl. Reimann 2016, S. 9
3 vgl. Yakushova 2020, S. 5
4 Vgl. Schäffner 2016, S. 23
5 vgl. Beyer & Gerlach, 2018
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Dialog

Triade

Exkurs: Was ist eigentlich Sprache und Kommunikation? 
Sprache ist Teil der menschlichen Kommunikation. Sie 
dient dem verbalen Austausch zwischen zwei oder meh-
reren Personen. Dabei fi ndet oft ein Wechsel aus Sprechen 
und Zuhören statt, sodass die endende und empfangende 
Rolle häufi g wechselt. 
Mitthilfe der Sprache können Auskünfte über sich selbst 
oder die (Um-)Welt weitergegeben werden oder auch an-
dere Personen zu Aktivitäten aufgefordert werden. Dazu 
ist das gegenseitige Verstehen notwendig. Sprache ist zu-

sätzlich von individuellen, kulturellen, sozialen und politi-
schen Faktoren geprägt. 5

„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ – laut Paul Watz-
lawick bezieht Kommunikation neben der Sprache noch 
weitere Kommunikationsebenen wie die Körpersprache, 
Gestik, Mimik usw. ein. In der Beratung fi ndet die Kommu-
nikation oft im Dialog statt, bei einer Beratung mit einer 
Sprachmittelnden in einer Triade.
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Anhand dieser Checkliste können Sie sich auf einen Einsatz des 
Telefon- bzw. Videodolmetschens vorbereiten und im Vorwe-
ge entscheiden, ob diese Form der Sprachmittlung für das be-
vorstehende Gespräch geeignet ist.

Die Rolle von Sprach- und Kulturmittler*innen beim  
Telefondolmetschen:
l  hören mit und dolmetschen, erhalten darüber hinaus jedoch 

keine visuellen Informationen (z. B. Körpersprache oder vor-
gelegte Dokumente).

l  können sich nur verbal bemerkbar machen, z. B. wenn zu 
schnell gesprochen wird.

l  können die Gesprächsteilnehmer*innen nur an der Stimme 
erkennen und allein auf dieser Grundlage feststellen, ob sie 
sich bekannt sind.

l  sehen nicht wer spricht und sind deshalb auf eine übersicht-
liche Gesprächssituation angewiesen.

l  können durch Störungen in der telefonischen Verbindung 
den Anschluss verlieren.

l  können durch Hintergrundgeräusche und Lärm beim Dol-
metschen beeinträchtigt sowie abgelenkt werden.

l  müssen sich durch die eingeschränkte Wahrnehmung der 
Gesprächssituation auf den Einsatz besonders konzentrieren 
und ermüden entsprechend schneller.

l  müssen dafür sorgen, dass niemand in ihrem unmittelbaren 
Umfeld das Telefongespräch mithören kann und sie nicht 
stört.

… beim Videodolmetschen:
Beim Videodolmetschen haben die Sprachmittelnden zwar ei-
nen visuellen Zugang zur Gesprächssituation, allerdings bleibt 
dieser durch die Kameraperspektive eingeschränkt. Insofern 
sind die oben genannten Punkte auch auf dieses Setting über-
tragbar.

Als Auftraggeber*in schaffen sie günstige Rahmenbedingun-
gen für das Telefon- bzw. Videodolmetschenden indem Sie:
l  den Einsatz des Telefon- /Videodolmetschens bewusst ein-

leiten.
l  das Gespräch mit einer kurzen Vorstellungsrunde beginnen 

(im Raum, inkl. Sprach- und Kulturmittler*in am Telefon).
l  auf günstige akustische Verhältnisse / gutes Kamerabild 

sowie eine stabile Verbindung achten.
l  eine Gesprächsdauer von circa 30 Minuten möglichst nicht 

überschreiten.
l  das Gespräch und damit auch den Einsatz für Sprach- und 

Kulturmittler*in eindeutig beenden.

In folgenden Fällen ist das Telefon- bzw. Videodolmetschen 
nur eingeschränkt einsetzbar:
l  in besonders emotionalen Gesprächen und bei Konflikt- 

potenzial
l  wenn Beteiligte aufgrund von physischen, materiellen, psy-

chischen oder technischen Barrieren nicht an dem Setting 
teilhaben können

l  wenn rechtlich bindende Einverständniserklärungen unter-
zeichnet werden sollen 

l  wenn Schriftstücke oder Bildmaterial besprochen werden
l  bei mehr als zwei Gesprächsteilnehmer*innen im Raum
l  bei Lärmbelästigung

Selbstverständlich müssen sowohl beim Telefon- wie Video-
dolmetschen die geltenden datenschutzrechtlichen Be-
dingungen berücksichtigt und eingehalten werden. Diese 
müssen im Einzelfall geprüft und in der Praxis konsequent um-
gesetzt werden. Planen Sie für diesen Prozess ausreichend Zeit 
ein. 

Das Telefon- und Videodolmetschen kann unter günstigen 
technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen 
eine sinnvolle Erweiterung des Sprachmittlungsangebots 
darstellen, insbesondere bei Kontaktbeschränkungen oder 
kurzen, eher informativ ausgerichteten, Klärungsgesprächen. 
Diese Form der Sprachmittlung kann die Präsenzform jedoch 
grundsätzlich nicht ersetzen.

Weitere Informationen 
BDÜ (2019): Video- und Telefondolmetschen rückt verstärkt in 
den Fokus. Online verfügbar unter 

Möglichkeiten und Grenzen von 
erweiterten Angeboten wie Tele-
fon- oder Videodolmetschen

Rafael Jancen 
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Die Begriffe des Dolmetschenden und Sprachmitteln-
den werden häufig synonym benutzt und sind nicht ge-
schützt oder verbindlich definiert. Dadurch gibt es keine 
verbindlichen Standards, sodass es in diesem Tätigkeitsbe-
reich eine Vielzahl unterschiedlicher Kompetenzprofile gibt. In 
Deutschland gibt es derzeit 88 verschiedene Aus- und Fort-
bildungen verschiedenster Institutionen im Bereich Sprach-
mittlung/Dolmetschen.6

Eine relevante Auswahl an Qualifikationen finden Sie hier im 
Überblick. 

Laiendolmetscher*innen 
l  oft Verwandte, Freund*innen oder Bekannte der Klient*innen.
l  oft nicht mit den professionellen Regeln und Vorgehenswei-

sen von Dolmetscher*innen vertraut
l  verfügen vor allem im medizinischen Kontext nicht über das 

notwendige Fachvokabular
l  die Neutralität in der dolmetschenden Rolle kann gefährdet 

sein, da sie durch die Beziehung zur Adressat*in emotional 
betroffen sein können

Sprach- und Kulturmittler*innen 
l  Qualifikation, die über Sprachmittlung hinaus auch bei kul-

turellen Themen vermittelt
l  Sensibilisierung und Aufklärung der Beteiligten gegenüber 

den unterschiedlichen Kulturen
l  niedrigschwelliges Angebot im Vergleich zu vereidigten/

professionellen Dolmetscher*innen 

Sprach- und Integrationsmittler*in (SprInt) 
l  Qualifizierung mit Abschlussprüfung und einem Sprint-Zer-

tifikat 
l  im Bereich des interkulturellen Dolmetschens und der Integra-

tionsassistenz eine der höchsten Qualifikationen (Stand heute).  
l  bundeseinheitliches Curriculum, Qualitätsstandards und 

Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Kooperations-
partner*innen.  

l  die Anerkennung der Fortbildung wird beim Bundesinstitut 
für Berufsbildung angestrebt.

l  wird in Hamburg angeboten.

Professionelle Dolmetscher*innen mit Abschluss
l  (Fach-) Hochschul-Abschluss in der Disziplin (Konferenz-) 

Dolmetschen oder Translationswissenschaft
l  Sie haben die höchste sprachliche und technische Kompetenz.

Staatlich geprüfte/vereidigte Dolmetscher*innen
l  Qualifikation durch das Ablegen einer staatlichen Prüfung, 

auch ohne ein vorangegangenes Studium 
l  Einsatz auch bei Polizei und vor Gericht 
l  die Zugangsvoraussetzungen sind  hier zu finden

Qualifizierungsmöglichkeiten im 
Bereich der Sprachmittlung

Katharina Harder

Qualifizierungsstufen 

niedrigschwellig qualifizierte 
Sprachmittler*innen

Mittelschwellig qualifizierte 
Sprachmittler*innen

Hochschwellig qualifizierte 
Sprachmittler*innen

Kurzbeschreibung oft nur kurze Einführungen, 
Trainings, Seminare besucht

Teilnehmende von umfang-
reicheren Qualifizierungszerti-
fikaten

Staatlich anerkannte Prüfungen/
Qualitätsstandards, Abschlüsse 

Beispiel oft ehrenamtliche Helfende, 
Lainendolmetscher*innen

Sprach- und Kulturmittler*innen SprInt-Zertifikat, universitär Aus-
gebildete, beeidigte Dolmet-
scher*innen 

Einsatzmöglichkeiten im Alltag, bei Notfällen, wenn 
schnelles Handeln erforderlich 
ist oder für Erstkontakte mit 
Beratungsstellen

im Alltag, bei Notfällen, wenn 
schnelles Handeln erforderlich  
ist oder für Gespräche bei Be-
ratungsstellen o.ä.

rechtliche Angelegenheiten, 
medizinischer oder psychothe-
rapeutischer Kontext, Gespräche 
bei Beratungsstellen o.ä.

6 vgl. Führer 2020, S. 3
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Die Triade ist Teil unseres Alltags. Wenn wir zu zweit ein 
Gespräch führen und eine dritte Person dazukommt, 
entsteht eine Triade. Die triadische Situation stellt für unter-
schiedliche Disziplinen wie der psychotherapeutischen Theo-
rie8, der Soziologie9 und auch der Dolmetschwissenschaft10 
ein Modell dar, das hilft, die Komplexität solcher Situationen 
zu erfassen. Da das Dolmetschen im Gemeinwesen eine 
Triade voraussetzt, kann mit einem triadischen Model von 
Handlungsmöglichkeiten über Rollen und Aufgaben bis hin 
zu Verantwortung(en) der einzelnen Akteur*innen, die Dol-
metschsituation ganzheitlich und fragmentarisch analysiert 
werden. 

Die Dolmetsch-Triade
Mit der Dolmetsch-Triade wird das Zusammenkommen von 
drei Akteur*innen bezeichnet, von denen mindestens zwei 
keine gemeinsame Sprache sprechen, in der sie ihre Anliegen 
miteinander aushandeln können. Zu diesen zwei Akteur*in-
nen kommt ein*e Dolmetscher*in als dritte fremde Person 
dazu, die „Dazwischen-Dabei-Mittendrin“ ist11 und die durch 
das Dolmetschen einen Dialog ermöglicht. Die Besonderheit 
einer Dolmetsch-Triade beginnt also damit, dass sie aus zwei 
Parteien und drei Akteur*innen besteht. Zwei der Akteur*in-
nen – Fachkräfte und Migrant*innen, begegnen sich mit ei-
nem Kommunikationsbedarf als selbstständige Parteien mit 
persönlichen bzw. beruflichen (institutionellen) Anliegen. 

Hier entsteht eine Kommunikationsebene, die den Inhalt der 
Dolmetsch-Triade bestimmt. Die Dolmetscher*in wird der*die 
dritte Akteur*in der Kommunikation. Er*Sie hilft den anderen 
beiden mithilfe der Verdolmetschung die Sprachbarrieren zu 
überwinden. Der*die Dolmetscher*in wird somit zur dritten 
Akteur*in, bringt aber keine eigene persönliche Perspektive als 
eine selbständige Partei ein. Das bedeutet, dass das Anliegen 
der dolmetschenden Personen nicht ist, persönliche Meinun-
gen zum Inhalt der Gespräche zu äußern, sondern den Inhalt 
des Gesagten in der anderen Sprache wiederzugeben. Somit 
wird ein Dialog zwischen den beiden Parteien, den Fachkräf-
ten und Migrant*innen möglich, bei dem verbal nur durch die 
Dolmetscher*in hindurch kommuniziert werden kann. 

Das Resultat ist eine komplexe triadische Gesprächssituation, 
bei der zeitlich-räumlich-körperliche, persönliche, professio-
nelle sowie verbale und nonverbale Faktoren einen Einfluss 
auf die einzelnen Akteur*innen und auch auf das Gespräch 
als solches haben. Zusätzlich potenziert sich die Komplexität, 
da jedes Wort, das von einer Partei ausgesprochen wird durch 
eine*n Dolmetscher*in jeweils für die andere Partei in eine an-
dere Sprache übertragen wird.

Das Gesprächssetting:  
Die Dolmetsch-Triade

Birsen Serinkoz

8 Satır: 1972
9 Simmel: 1908
10 Bahadır: 2007, 2008”
11 vgl. Bahadır 1998, 2000, 2007, 2009
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Soziale Rollen und Aufgaben
Fachkräfte gehen definierten Aufgaben im Rahmen ihrer Be-
rufsausübung nach und erfüllen eine berufliche Funktion im 
Rahmen ihrer sozialen Rolle. Sie sind mit ihrer Rolle als Ärzt*in-
nen, Pfleger*innen, Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen, 
Sachbearbeiter*innen usw. Teil der Dolmetsch-Triade. Gleich-
zeitig sind sie auch als Person mit ihrer gesamten Persönlich-
keit an den Gesprächen beteiligt. 

Auch Dolmetscher*innen gehen in der Triade durch ihre pro-
fessionelle Rolle definierten Aufgaben nach. Ihre Aufgabe ist 
es zu dolmetschen, ohne dem Gesagten eigenständig etwas 
hinzuzufügen oder etwas auszulassen. Dabei sollen kulturelle 
und strukturelle Differenzen beachtet, die Inhalte des Gesag-
ten aber nicht verändert werden. Auch Dolmetscher*innen 
sind mit ihrer gesamten Persönlichkeit Teil der Situation. Die 
Enkulturation, das heißt alle Gegebenheiten des Hineinwach-
sens der einzelnen Akteur*innen in die Kultur(en) der sie um-
gebenden Gesellschaft(en), nimmt Einfluss auf die Dolmetsch-
Triade. Daher ist es sehr wichtig, dass sich Dolmetscher*innen 
und Fachkräfte ihrer Aufgabe und der damit einhergehenden 
Verantwortung bewusst sind. 

Anders verhält es sich bei den Migrant*innen, denn sie sind mit 
persönlichen Anliegen und Handlungen an der Kommunika-
tion beteiligt. Sie haben keine berufliche Aufgabe zu erfüllen. 
Im Gegenteil, gerade weil die Migrant*innen durch ein persön-
liches Anliegen eine Fachkraft aufsuchen (müssen) oder sie im 
Rahmen der gesundheitlichen Versorgung, beispielsweise für 
eine notwendige Impfung in der Erstaufnahmeeinrichtung, 
einbestellt werden, entsteht die Dolmetsch-Triade.

Die unterschiedlichen Perspektiven der Akteur*innen sind 
durch ihre sozialen Rollen, ihre Aufgaben und/oder persönli-
chen Anliegen bestimmt. 

Perspektiven und Kommunikationsziele
Die Perspektive der Akteur*innen bestimmt auch die jeweili-
gen Kommunikationsziele. Fachkräfte haben das Ziel zu be-
handeln, zu beraten usw., während Migrant*innen behandelt, 
beraten usw. werden möchten. Das Ziel von Dolmetscher*in-
nen ist es, durch die Verdolmetschung die Fachkräfte und Mi-
grant*innen dabei zu unterstützten, diese Ziele zu erreichen. 
Wichtig ist dabei, dass Fachkräfte und Migrant*innen sich des 
Umstands bewusst sind, dass die Dolmetsch-Triade eine an-
dere Art Gespräch ist als es ein direktes Gespräch in einer ge-
meinsamen Sprache wäre. Es ist ein durch die Dolmetscher*in-
nen hindurch stattfindendes Gespräch mit dem*der jeweils 
anderen. Für das Erreichen der jeweiligen Kommunikationszie-
le ist es von großer Bedeutung, dass sich die zwei Parteien der 
Andersartigkeit dieser Triade und der eigenen Umgangsweise 
damit bewusst werden. Das bedeutet, nicht nur zu wissen, 
dass gedolmetscht wird, sondern auch zu wissen, wie 
und durch wen gedolmetscht wird. 

Fachkräfte und Dolmetscher*innen tragen hierbei eine beson-
dere Verantwortung, da sie aufgrund ihrer beruflichen Funk-
tion am Gespräch beteiligt sind. Damit sollte eine Offenheit für 
eine interprofessionelle Zusammenarbeit und ein Bewusstsein 
für die Notwendigkeit von interprofessionellem Austausch 
sowie gemeinsamer Reflexion auf Grundlage der gemeinsam 
zu leistenden Arbeit einhergehen. Denn nur durch das Zusam-
menführen der Perspektiven und kooperatives Handeln kann 
eine für alle Akteur*innen und Parteien ethisch tragbare Kom-
munikation in einer Dolmetsch-Triade gelingen. 

Literaturtipp
Zur Rolle von Dolmetscher*innen mit Fokus auf Asylverfahren 
vgl. Pöllerbauer (2015). 
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Herausforderungen und Möglichkeiten
Die Verfügbarkeit von einschlägig qualifizierten Dolmetscher*in-
nen ist auch im Gesundheitswesen zusammen mit der Finan-
zierung von Dolmetschdienstleistungen zu betrachten. Die all-
gemeinen Lebensumstände der Dolmetscher*innen bedingen 
auch die Bereitschaft zur Qualifizierung, da Zukunftsaussichten 
eine entscheidende Rolle spielen. In Deutschland kann noch 
von keiner einheitlichen und flächendeckenden Lösung bezüg-
lich der finanziellen Rahmenbedingungen für das Dolmetschen 
die Rede sein12. Deswegen stehen Institutionen mit Bedarf an 
Dolmetscher*innen weiterhin vor der Herausforderung, trotz-
dem ihrer Verantwortung gerecht werden zu müssen.13 Die 
betroffenen Fachkräfte der Medizin versuchen mit eigens fest-
gelegten Kriterien zur Feststellung der Notwendigkeit einer Ver-
dolmetschung oder der Auswahl von Dolmetscher*innen usw. 
ihren Aufgaben eigenverantwortlich nachzugehen. Zusätzlich 
stehen sie vor der Herausforderung trotz der Umstände mit den 
Patient*innen zu kommunizieren, was eine Verdolmetschung 
voraussetzt. In ihrer klientenbezogenen Tätigkeit, in der sie in 
hohem Maß auf die Interaktion und auf die Kooperationsbe-
reitschaft der Patient*innen angewiesen sind, entstehen unter-
schiedliche Beziehungsebenen mit unterschiedlichen Funk-
tionen, die ebenso zu einer Herausforderung werden. Diese 
Beziehungsebenen können aber auch zu einer Lösungsmög-
lichkeit gemacht werden, wenn Beziehungsaufbau strategisch 
gedacht und interprofessionell umgesetzt wird. 

Beziehungsaufbau
In einer Triade entstehen aus den jeweiligen Perspektiven der 
Akteure jeweils zwei Beziehungsebenen, für die es Vertrauen 
aufzubauen gilt. 
l  aus Perspektive der Fachkräfte in Richtung Patient*in und 

Dolmetscher*in
l  aus Perspektive der Dolmetscher*in in Richtung Fachkraft 

und Patient*in
l   aus Perspektive der Patient*in in Richtung von Fachkraft und 

Dolmetscher*in
Fachkräfte und Dolmetscher*innen sind auf das Vertrauen der 
Patient*innen angewiesen, da sie diese Beziehungsebenen 
jeweils für das Funktionieren ihrer Arbeit benötigen. Diese Ge-
meinsamkeit kann eine Möglichkeit darstellen, durch einen 
interprofessionellen, kooperativen Umgang der Komplexität 
gemeinsam gerecht zu werden. Die Einteilung des Gesprächs 
in unterschiedliche Phasen schafft dafür einen hilfreichen Rah-
men. Vor allem Vor- und Nachgespräche bieten für Fachkräfte 
und Dolmetscher*innen die Möglichkeit, sich bedarfsorien-
tiert und situationsspezifisch auszutauschen. 

Vorgespräch
In einem Vorgespräch kann ein erstes Kennenlernen stattfin-
den und es bietet Raum zur Besprechung der jeweiligen Ar-

beitsweise. Es ist wichtig, den Gesprächsanlass, das Gesprächs-
ziel, die Schweigepflicht, die methodische Vorgehensweise 
sowie die Gesprächsdauer und Sitzordnung zu besprechen. 
Zudem können Fachkräfte ein Vorgespräch aus strategischen 
Gründen führen, um z.  B. in der Zusammenarbeit mit Laien-
dolmetscher*innen gemeinsame Regeln für die Dolmetsch-
Triade zu suchen. Für einen solchen strategischen Umgang ist 
wiederum ein Bewusstsein über mögliche Herausforderungen 
in einer Dolmetsch-Triade notwendig.

Für Dolmetscher*innen wird erfahrungsgemäß z.B. die Bespre-
chung der Schweigepflicht bzw. der Verschwiegenheit im Vor-
gespräch, zu einem wichtigen Moment im Vertrauensaufbau 
mit Patient*innen. Professionelle Dolmetscher*innen holen 
sich hier einen Vertrauensvorschuss ein, indem sie ein Vorge-
spräch selbst initiieren und sich berufsethisch positionieren. 
Dabei stellen sie sich mit ihrer Funktion als Dolmetscher*in vor 
und besprechen ihre Arbeitsweise mit der Fachkraft sowie mit 
dem*der Patient*in. So werden die berufsethischen Prinzipien 
der Allparteilichkeit und Transparenz nicht nur erklärt, sondern 
auch durch die eigene Handlung verdeutlicht. Gleichzeitig er-
klären sie, was und wie sie dolmetschen, welche Techniken 
und Strategien sie anwenden. Dazu zählt beispielsweise, ob sie 
in der Ich-Form (1. Person Singular) oder Er/Sie-Form (3. Person 
Singular) dolmetschen, und warum sie bei einem Wechsel in 
die jeweils andere Form das Gespräch unterbrechen und die-
sen Wechsel markieren. 

Hauptgespräch 
Im Anschluss zum Vorgespräch beginnt das Hauptgespräch 
zwischen Fachkraft und Patient*in, mit Hilfe der Verdolmet-
schung. Strategien und gemeinsame Regeln werden in diesem 
Teil umgesetzt. Während des Gesprächs können unterschied-
liche Beobachtungen, beispielsweise zum Pausenverhalten 
der Dolmetscher*innen helfen, Momente zu identifizieren, 
in denen Ärzt*innen den*die Dolmetscher*in unterstützen 
könnten. Auch ohne sprachlichen Zugang ist es möglich zu 
beobachten, ob eine Rückfrage gestellt und ob diese wei-
tergedolmetscht wird. Da aber gleichzeitig der sprachliche 
Zugang fehlt, ist es auch für Fachkräfte im Sinne eines em-
phatischen Umgangs mit Dolmetscher*innen wichtig, mit 
Rück- und Verständnisfragen zu arbeiten. So kann während 
des Gesprächs ein interprofessioneller Austausch stattfinden. 
Ärzt*innen können mit Hilfe von Rückfragen Kontrollschleifen 
über das erklärte Symptom oder die Behandlung einbauen 
oder auch einfach feststellen, dass eine leichtere Sprache im 
das Gespräch zuträglicher für die Situation wäre.

Die Triade in der Umsetzung
Birsen Serinkoz 

12 vgl. Iannone 2021
13  Eine wichtige Entwicklung ist der folgende Punkt aus dem Koalitionsvertrag 

der aktuellen Regierung: „Sprachmittlung auch mit Hilfe digitaler Anwendun-
gen wird im Kontext notwendiger medizinischer Behandlung Bestandteil des 
SGB V“ (2021-2025:65).
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Der Dialog nimmt in einer Dolmetsch-Triade eine eigene 
Kommunikationsdynamik an. Zwei Parteien sprechen mit-
einander über eine dritte/fremde Person.

Die Dialogebene zwischen Fachkraft und Klient*in (rosa 
Pfeile) überlagern sich mit den Gesprächs- und Interven-
tionsebenen zwischen Dolmetsch*in- und Fachkraft sowie 
Dolmetscher*in- und Patient*in (grüne Pfeile).
Zusätzlich verliert die Kommunikation zwischen Fachkraft 

und Patient*in die Einheit von Verbalem und Nonverba-
lem. Das Verbale wird konsekutiv, also zeitversetzt gedol-
metscht, woduch das nonverbale Verhalten früher wahr-
genommen wird als das Verbale. 
Außerdem wirkt sich die jeweilige Enkulturation der Ak-
teur*innen auf die Kommunikationsweise aus. 
Es ergibt sich ein Chaos in der Mitte der Triade, das kreativ 
(strategisch) genutzt werden kann.

Enkulturation aller Akteur*innen der Triade

Gesprächsebene der Dolmetschenden

verbal

Fachkraft Patient*in

verbal

nonverbal

Abbildung: © Birsen Serinkoz
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Nachgespräch mitdenken
Abgeschlossen wird mit einem Nachgespräch, in dem zwi-
schen Fachkraft und Dolmetscher*in eine interprofessionelle 
Reflexion stattfindet. Es wird besprochen, ob das im Vorge-
spräch angekündigte Gesprächsziel umgesetzt werden konn-
te, was gut bzw. nicht so gut gelungen ist und was die Gründe 
dafür waren. Beispielsweise kann es um eine sprachlich kom-
plizierte und/oder kulturspezifische Äußerung gehen. Es kann 
besprochen werden, warum es nicht, nicht ganz oder voll-
ständig und genau verdolmetscht werden konnte. Auch dient 
ein Nachgespräch dazu, in der Triade entstandene Missver-
ständnisse oder Unklarheiten zu klären. Fachkräfte stellen im 
Anschluss gerne auch Fragen zu kulturellen Besonderheiten. 
Bei der Reflexion dieser Punkte ist es sehr wichtig, dass pau-
schalisierende oder kulturalisierende Äußerungen vermieden 
werden. Die Personen sollten in ihrer Individualität und die 
Situation in ihrer Komplexität wahrgenommen werden. Die 
Dolmetscher*innen sollten bei diesen Reflexionen die Gren-
zen der Profession beachten und sich immer ihrer Rolle und 
Aufgabe bewusst sein. 

Verantwortung zur Reflexion 
Voraussetzung für das Gelingen dolmetschgestützter Kom-
munikation sind Reflexionen über die Notwendigkeit eines be-
wussten Umgangs mit der Dolmetsch-Triade, denn Fachkräfte 
und Dolmetscher*innen tragen gemeinsam die Verantwor-
tung für die Kommunikation. Bei der Verantwortung der Fach-
kräfte stellt sich die Frage, wie bewusst ihnen die Komplexität 
einer Dolmetsch-Triade ist, und bei den Dolmetscher*innen, 
ob sie die Möglichkeit haben, sich dieser Verantwortung durch 
eine erworbene Qualifizierung bewusst zu werden. 

Als Folge solcher Reflexionen durch die Institution bzw. die 
Fachkräfte über einen bewussten Umgang mit Dolmetschsitu-
ationen und Dolmetscher*innen sollte sich idealerweise auch 
feststellen lassen, wie dieser Bedarf gedeckt werden kann. Ob 
und in welchem Ausmaß bei den Fachkräften beispielsweise 
Fort- und Weiterbildungsbedarf besteht.14 

In solchen weiterbildenden Trainings kann durch Reflexionen 
über die einzelnen Zweierkonstellationen der Dolmetsch-Tria-
de (s. oben), über unterschiedliche Gesprächsphasen und Be-
darfe der einzelnen ein Bewusstsein entwickelt werden. Das 
heißt, Reflexionen über die Verhältnisse zwischen Ärzt*in-Pa-
tient*in, Ärzt*in-Dolmetscher*in, Patient*in-Dolmetscher*in 
können dabei helfen, die Gesamtsituation zu erfassen und 
fragmentarisch an einem Bewusstsein über die einzelnen Ak-
teur*innen, ihre Rollen, Aufgaben, Verantwortungen und die 
davon geprägte Gesprächsdynamik zu arbeiten. Denn diese 
komplexe Dynamik kann mit den vielen verbalen und nonver-
balen Signalen ermöglichen, die Haltungen und Handlungen 
der Akteur*innen innerhalb der Triade bewusster wahrzuneh-
men. So auch die Haltungen und Handlungen der Dolmet-
scher*innen. 

Zwischen Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten ent-
steht ein dialektisches Verhältnis, das zu einer Chance oder 
auch zu einem Hindernis werden kann. Die Verantwortung 
jener Akteur*innen, die in ihrer beruflichen Rolle an der Dol-
metsch-Triade beteiligt sind, liegt darin, sich das notwendige 
Wissen über das Dolmetschen anzueignen und mit diesem 
über die eigene Haltung und Handlung, aber auch über die 
Haltungen und Handlungen der anderen beteiligten Ak-
teur*innen zu reflektieren. Die Dolmetsch-Triade erfordert also 
ein bewusstes und reflektiertes Handeln sowohl der Dolmet-
scher*innen als auch der Fachkräfte, damit die Verantwortung 
für ein dolmetschgestütztes Gespräch interprofessionell ge-
tragen werden kann.  

14  vgl. Wasilewski (2011), die in Zusammenhang mit interkultureller Kommunikation 
in behördlichen Strukturen durch Teilnehmende Beobachtung Vorurteile in einer 
Ausländerbehörde feststellt und zur Überwindung derselben Trainings und Seminare 
vorschlägt, die mit neueren kultursoziologischen und ethnologischen Ansätzen arbei-
ten, um interkulturelle Stigmata u.ä. ausräumen zu können. Für dolmetschgestützte 
Gespräche bedarf es einer Erweiterung dieses Gedankens, da auch Überlagerungen 
der Migrationen und der Stigmata Teil der Translationsrealität sind. 
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Im Folgenden werfen wir blitzlichtartig einen Blick auf die un-
terschiedlichen Facetten eines Beratungs- und Behandlungs-
gespräches. 

Kommunikation
Voraussetzung für das Gelingen dolmetschgestützter Kom-
munikation ist eine Reflexion über die Notwendigkeit eines 
bewussten Umgangs mit der Dolmetsch-Triade, denn Fach-
kräfte und Dolmetscher*innen tragen gemeinsam die Ver-
antwortung für die Kommunikation. Dazu gehört auch das 
eigene Rollenverständnis und die Erwartungen an die Rollen 
der anderen Gesprächsteilnehmenden (selbst-)kritisch zu re-
flektieren.

Setting
Durch die Einteilung in Vor-, Haupt- und Nachgespräch kann 
eine Struktur geschaffen werden, die einen Rahmen für die 
Vorbereitung des Gesprächs und Raum für situationsbezo-
gene Reflexion bietet. Mit einer Vorbesprechung kann der 
Auftrag konkretisiert werden, Rollenverständnisse und Erwar-
tungen abgeglichen und Regeln für das Gespräch vereinbart 
werden (s. oben). Die Nachbesprechung dient der Reflexion 
des Gesprächs. In diesem Rahmen wird das Gelingen des ge-
meinsamen Auftrags überprüft. An dieser Stelle ist Raum für 
ein gegenseitiges Feedback, wobei hierfür das Wissen über 
Selbst- und Fremdreflexion sowie Kritikfähigkeit notwendig 
sind. Es sollte auch immer berücksichtigt werden, dass die Dy-
namik und Komplexität in einer Dolmetsch-Triade eine andere 
ist als in gewohnten direkten Gesprächen mit Patient*innen / 
Klient*innen, in ein und der selben Sprache. Diese beiden Be-
sprechungen sollten bereits in der Auftragsvergabe zeitlich 
und kostentechnisch mit einkalkuliert werden, da sie für das 
Gelingen der Kommunikation notwendig sein können. 

Institution 
Durch einen bewussten Umgang mit Dolmetschsituationen 
und Sprachmittler*innen sollte sich idealerweise auch feststel-
len lassen, welchen Fort- und Weiterbildungsbedarf es sowohl 
auf Seiten der Fachkräfte als auch auf Seiten der Sprachmitt-
ler*innen gibt und wie dieser Bedarf gedeckt werden kann. 
Um diesen Bedarf zu decken, empfiehlt es sich, als Institution 
selbst fachspezifische Schulungsangebote zu schaffen. Bei-
spielsweise können Fortbildungen für Sprachmittler*innen 
zu medizinischem Fachvokabular und -wissen, psychothera-
peutischen Methoden oder Medikamentenkunde angeboten 
werden. Wenn dadurch eine fachliche Basis geschaffen wurde, 
bietet es sich an Dolmetschtrainings folgen zu lassen, in denen 
die Anwendung des erlernten Fachvokabulars und -wissens 
handlungsorientiert geübt und reflektiert wird. Für Fachkräfte 
könnten Workshops und Trainings zur Gesprächsführung mit 
Sprachmittler*innen angeboten werden. Solche Trainings kön-
nen als gemeinsame Fortbildungen für Sprachmittler*innen 
und Fachkräfte bedarfsorientiert konzipiert werden. So kann 
bereits während des Trainings, neben der Sensibilisierung für 

Reflexion zur Professionalisierung
Katharina Harder, Birsen Serinkoz, Tabea von Riegen
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die Dolmetsch-Triade, durch Selbst- und Fremdreflexionen 
auch an gemeinsamen Reflexionsstrategien gearbeitet wer-
den. Solche Fortbildungen würden es auch ermöglichen fest-
zustellen, wie bewusst den Fachkräften die Komplexität einer 
Dolmetsch-Triade ist. Gleichzeitig kann eine Sensibilisierung 
der Sprachmittler*innen stattfinden, damit sie sich der Verant-
wortung bewusst werden, die diese sich mit dieser Aufgabe 
übernehmen, da Verantwortung unabhängig von Qualifika-
tion immer gegeben ist. 

Qualifizierung
Weil es keine Standardisierung der Qualifikationen in Deutsch-
land gibt, kann sich jede*r als „Dolmetscher*in“ oder „Sprach-
mittler*in“ unabhängig von der eigenen Qualifikation bezeich-
nen. Aktuell ist es in unterschiedlichen Projekten, Formaten 
und Institutionen möglich, beispielsweise Einführungsveran-
staltungen von zwei Stunden bis hin zu Qualifizierungsmaß-
nahmen für Sprach- und Integrationsmittler*innen mit einer 
Laufzeit von 18 Monaten (Vollzeit) wahrzunehmen.  
Durch die Diversität der Qualifizierungsmöglichkeiten stellt 
sich die Frage, ob bei allen dolmetschenden Personen das 
gleiche Bewusstsein für die An- und Herausforderungen einer 
Dolmetsch-Triade und den damit einhergehenden Hand-
lungsweisen vorausgesetzt werden kann. Denn Bewusst-
seinsbildung bezüglich des professionellen Ausführens der 
Dolmetschtätigkeit steht in einem direkten Verhältnis u.a. mit 
einschlägiger Qualifikation und berufsbezogener Reflexion. Da 
die dolmetschenden Personen aufgrund ihrer Mehrsprachig-
keit angeworben werden und zugleich Fachfremde des Dol-
metschens sind, ist es ihnen meistens nicht möglich, die Quali-
tät solcher Qualifizierungen für sich zu erschließen. Außerdem 
ist häufig nicht nachvollziehbar, was die genauen Inhalte der 
Fort- und Weiterbildungen sind. Den meisten mehrsprachigen 
Personen, die zum Dolmetschen herangezogen werden, ist es 
unter diesen Umständen nicht möglich, sich ihrer Verantwor-
tung bewusst zu werden. 

Zum Selbstverständnis professioneller Sprachmittlung gehört 
es dazu, sich zu qualifizieren und fortzubilden. Daher ist es not-
wendig, entsprechende Angebote zur Grundqualifizierung in 
Anspruch zu nehmen, in denen es inhaltlich unter anderem 
um Rollenverständnis, Nähe und Distanz, Methodik des Dol-
metschens und Berufsethik geht. Ergänzt werden sollte die 
Grundqualifikation durch spezialisierte Fortbildungsangebote, 
die auf den Arbeitsbereich zugeschnitten sind. 

Interprofessioneller Austausch
Weiterführend wäre ein interprofessioneller Austausch mit Ex-
pert*innen des Dolmetschens von Relevanz, da die Dolmetsch-
Triade eine besondere, vermittelte Form der Kommunikation 
ist, die sich unter bestimmten gesamtgesellschaftlichen Ver-
hältnissen ereignet und gleichzeitig durch die Handlung der 
Akteur*innen auf individueller Ebene geprägt ist. 

Aber auch die Umstände auf dem Arbeitsmarkt – beispiels-
weise die Verfügbarkeit von professionellen Dolmetscher*in-
nen oder von „nur“ semiprofessionellen oder Laiendolmet-
scher*innen – spielen eine wichtige Rolle für den Umgang mit 
und der Handlung in der Dolmetsch-Triade. Es bedarf daher 
einer umfassenden Expertise, um den Umgang mit dem The-
ma lösungsorientiert und insbesondere nachhaltig gestalten 
zu können.

Interprofessioneller Austausch sollte daher idealerweise be-
deuten, dass Wissenschaft und Politik sowie Akteure aus der 
Praxis zusammenarbeiten. Formate dafür können Fachwork-
shops, Fachtagungen o.ä. sein. Es können aber auch durch 
Therapeut*innen und Dolmetschexpert*innen gemeinsam 
moderierte Supervisionsangebote geschaffen werden. Außer-
dem können Expert*innen zur Beratung herangezogen wer-
den, um Projekte fachgerechter umsetzen zu können.

Fazit
Wesentlich erscheint uns, dass die Anzahl an verfügbaren ein-
schlägig qualifizierten und professionellen Dolmetscher*innen 
mit einem geschulten Bewusstsein für die Dolmetsch-Triade 
und der damit einhergehenden Verantwortung in Deutsch-
land weiterhin begrenzt ist. Die Umstände in Deutschland füh-
ren also dazu, dass das Verantwortungsbewusstsein der Fach-
kräfte und ihrer Institutionen zu den Herausforderungen in 
der Dolmetsch-Triade und das Gesamtsetting zu einem umso 
wichtigeren Faktor in der Qualitätssicherung wird. 

Uns ist der hohe Bedarf an Qualifizierungsangeboten in 
Schleswig-Holstein ebenso bewusst wie der Umstand, dass es 
regionale Angebote gibt, es aber dennoch an übergeordneten 
landesweiten Strukturen mangelt.   
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Hier geben wir einen kleinen Einblick in die Bereiche Schwei-
gepflicht und Patientenrecht nach dem Bürgerlichen Gesetz-
buch (BGB). Um sich ein umfangreiches Bild zu der Thematik 
zu machen, verweisen wir unten auf weitere Literatur. Bitte 
prüfen Sie gegebenenfalls die Aktualität der getroffenen Aus-
sagen, da es jederzeit rechtliche Änderungen geben kann.  

Schweigepflicht
Für alle an einem Gespräch zu Dritt beteiligten Personen 
gilt die Schweigepflicht!
Die Schweigepflicht oder auch Verschwiegenheitspflicht soll 
die Privatsphäre der beteiligten Personen schützen und stellt 
einen Grundpfeiler des Vertrauens zwischen den beteiligten 
Personen dar. Sie sorgt dafür, dass keine Informationen über 
eine Person an andere Personen (sowohl im beruflichen als 
auch privaten Umfeld) weitergegeben werden. 

Schweigepflichtentbindung
Eine Möglichkeit, die Schweigepflicht aufzuheben, ist 
die  Schweigepflichtentbindung. Sie kann für bestimmte Per-
sonen(-kreise) und/oder Themenbereiche ausgestellt werden. 
Dann haben beispielweise Berater*innen die Möglichkeit, im 
Sinne der Klient*innen mit Dritten in Kontakt zu treten und 
Informationen einzuholen oder weiterzugeben. Die Schwei-
gepflichtentbindung kann jederzeit widerrufen werden. Ein 
exemplarisches Muster finden Sie online zum Download. 

Patient*innenrecht bei ärztlicher Behandlung
In Deutschland sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) unter 
den folgenden Paragraphen die Festschreibung von verschie-
denen Rechten und Pflichten im Rahmen eines Behandlungs-
vertrages aufgeführt, wie er bei einer ärztlichen Behandlung 
zustande kommt. Diese Rechte stehen jedem*r Patient*in zu. 
Damit sie auch für nicht deutschsprachige Klient*innen ge-
wahrt werden können, ist hier Sprachmittlung ein wichtiger 
Bestandteil der Behandlung, beispielweise wenn es um die 
Übermittlung von behandlungsrelevanten Informationen, 
Nebenwirkungen von Medikamenten usw. geht. 

Die Patientenrechte im kurzen Überblick: 

l   Der Grundgedanke der Mitwirkungs- und Informations-
pflicht  im § 630 c BGB ist, dass Mediziner*innen und Pa-
tient*in zusammenarbeiten. Auch hier sind umfangreiche 
Informationspflichten seitens der Mediziner*in definiert. 

l   Die Aufklärungspflicht ist im § 630 e BGB geregelt. Grund-
gedanke des Paragrafen ist es, dass die Mediziner*innen 
verpflichtet sind, die Patient*innen umfänglich über Dia-
gnosen, Therapien und Alternativen aufzuklären: „Dazu 
gehören insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu er-
wartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre 
Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussich-
ten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie.“ (§360 
e Abs. 2, S. 1 BGB)

l   Die Einwilligungspflicht (§ 630 d BGB) setzt für medizini-
sche Maßnahmen die Einwilligung des oder der Patient*in 
voraus. Umfangreichere Regelungen und Ausnahmen 
sind auch in diesem Paragrafen zu finden. 

Informationen zur Selbstbestimmung finden Sie auf der nächs-
ten Seite.

Schweigepflicht und Patient*in-
nenrechte – ein kurzer Einstieg 

Katharina Harder

Info: Rechtlich ist die Schweigepflicht in §203 StGB (Strafge-
setzbuch) geregelt. Das Missachten der Schweigepflicht kann 
mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geld-
strafe geahndet werden.



Exkurs: Recht auf selbstbestimmte  
Entscheidungen im medizinischen Kontext

In Deutschland hat jeder Mensch das Recht, sein*ihr Leben 
nach eigenen persönlichen Vorstellungen zu gestalten – dies 
gilt auch für die Mitbestimmung bei der eigenen medizini-
schen Behandlung. Um eine selbstbestimmte Entscheidungen 
zu treffen, sollten die folgenden Kriterien erfüllt sein: 

l  Informationsverständnis: Patient*innen verstehen die 
für die Therapieentscheidung relevanten Informationen 
und können sie in eigenen Worten wiedergeben. Dabei ist 
die eigene Meinung der Patient*innen zu den Informatio-
nen nicht entscheidend. 

l  Krankheits- und Behandlungseinsicht: Patient*innen 
verstehen, dass sie eine Krankheit haben, die behandelt wer-
den sollte. Diese Einsicht kann auch dann bestehen, wenn 
die Patient*innen die Diagnose oder die Wirksamkeit der 
Behandlung anzweifeln. Bei fehlender Krankheits- oder 
Behandlungseinsicht sollte vor allem bei psychischen Krank-
heiten geprüft werden, ob die Einsicht wegen der Krankheit 
fehlt (bsw. an Demenz erkrankte Personen können häufig 
kein angemessenes Krankheitsbewusstsein entwickeln).

l  Rationale Verarbeitung:  Patient*innen können Risiken, 
Erfolgswahrscheinlichkeiten, Vor- und Nachteile von 
Behandlungen anhand ihrer Werte und Vorstellungen abwä-
gen und ihre Denkprozesse sind logisch nachvollziehbar. Sie 
können Entscheidungsprobleme benennen. Wichtig: Medi-
zinische Entscheidungen haben immer auch einen legiti-
men emotionalen Anteil.

l  Entscheidung treffen und kommunizieren: Patient-
*innen sind in der Lage eine Entscheidung zu treffen und 
klar mitzuteilen, ohne sie immer wieder zu ändern. 

 

Grundlage für diesen Prozess ist eine umfassende Aufklärung 
über die Krankheit, Behandlung, Risiken, Chancen, Nebenwir-
kungen und Alternativen durch die behandelnden Personen. 
Die Sprachmittlung nimmt auch hier eine zentrale Rolle ein, 
um die Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Denn selbst-
bestimmte Entscheidungen beruhen auf einer umfangreichen 
Aufklärung, die verstanden werden muss – sowohl von den 
Sprachmittler*innen als auch den Patient*innen.  

Hinweis: Im medizinischen Bereich ist es notwendig, das ent-
sprechende Fachvokabular in der jeweiligen Übersetzungs-
sprache zu kennen. 
 

Weitere Literatur
Bundesministerium für Gesundheit (2021): „Patientenrechte“ 

Bundesärztekammer (2018): „Ärztliche Schweigepflicht“  (Zu-
griff 01.09.2021) 
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Voranzustellen ist, dass es keine explizit im Gesetz genannte 
Anspruchsgrundlage für die Finanzierung von Sprachmittlung 
im Gesundheitskontext für Migrant*innen gibt. Dabei ist un-
erheblich, ob sie sich noch im Asylbewerberleistungsgesetz 
oder schon in den Regelsystemen der Sozialversicherungen 
bzw. Krankenkassen befinden. Grundsätzlich liegt die Bewilli-
gung von Sprachmittlung im Ermessensspielraum der Behör-
den, es seid denn, das Ermessen wird durch Erlasse reduziert. 

Kostenerstattung für Sprachmittlung bei stationärer 
Behandlung
Für stationäre Behandlungen gibt es eine Rechtsgrundlage, 
über die die Übernahme von Sprachmittlungskosten herge-
leitet werden kann. Die Annahme ist, dass Sprachmittlung zu 
einer zweckmäßigen und ausreichenden Versorgung von Pa-
tient*innen gehört. In diesem Fall kann ein Krankenhaus Dritte 
beauftragen, die Sprachmittlung zu übernehmen. Die Kosten 
rechnet das Krankenhaus dann einzelfallbezogen mit dem 
entsprechenden Kostenträger ab. 
Die Rechtsgrundlage wird in § 2 Abs. 2 S. 1 Krankenhausent-
geltgesetz in Verbindung mit §§ 39 Abs. 1 S. 3, 108, 109 Abs. 4 
S. 2 SGB V gesehen.

In der Praxis begegnet man oft der Frage, ob die Bestellung 
von Sprachmittler*innen notwendig ist. Oft wird beispielswei-
se aufgrund der Verfügbarkeit und (Mehr-)Kostenfreiheit auf 
Laiendolmetscher*innen wie bspw. Familienmitglieder oder 
zweisprachiges Krankenhauspersonal zurückgegriffen. 

Sprachmittlung in der psychosozialen Beratung 
In der Regel sind psychosoziale Beratungsstellen für die Klä-
rung der Kostenübernahme von notwendiger Sprachmittlung 
zuständig, um ihre Angebot allen Hilfesuchenden zugänglich 
zu machen. Es besteht die Möglichkeit, Mittel für Sprachmitt-
lungskosten im Rahmen von Finanzierungsgesprächen zwi-
schen Organisationen und dem Kostenträger zu verhandeln. 
alternativ können über Projektförderungen, sowie mit Hilfe 
von Stiftungen die Übernahme von Sprachmittlungskosten 
beantragt werden.

Kostenerstattung für Sprachmittlung im Rahmen des 
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)
Grundsätzlich ergibt sich der Anspruch auf  Gesundheits-
leistungen für Personen, die Ansprüche auf Leistungen des 
AsylbLG haben, aus § 4 AsylbLG  „Leistungen bei Krankheit, 
Schwangerschaft und Geburt“. Allerdings sind damit nur Leis-
tungen zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerz-
zustände und bei Schwangerschaft und Geburt gemeint. 
Darüber hinausgehende Bedarfe können über § 6 AsylbLG  
„Sonstige Leistungen“ beantragt werden. Sprachmittlung 
kann nur über § 6 AsylbLG beantragt werden, nachdem das 

Bundessozialgericht entschieden hat, dass Sprachmittlung 
keine Gesundheitsleistung ist15. Bei der Beantragung muss 
Sprachmittung dementsprechend mit Verweis auf § 6 AslybLG 
i.V.m. § 4 AsylbLG beantragt werden, um deutlich zu machen, 
dass die Sprachmittlung zur Ermöglichung der Gesundheits-
versorgung benötigt wird. 

In Schleswig-Holstein ist das Sozialamt für die Bewilligung von 
Leistungen des AsylbLG zuständig und damit auch für die Prü-
fung der Anträge auf die Übernahmen der Kosten für Sprach-
mittlung.

Ambulante Behandlung 
Als Rechtsgrundlage dient hier § 6 „Sonstige Leistungen“ 
AsylbLG zur Beantragung von Sprachmittlung. Zu beachten 
ist, dass bei der Beantragung die Unerlässlichkeit der Sprach-
mittlung für eine Behandlung begründet werden muss. Grün-
de können sein, dass Sprachkenntnisse für eine Behandlung 
nicht ausreichen, kostenlose Alternativen wie Laiendolmet-
scher*innen nicht erreichbar oder zumutbar sind oder andere 
Hilfsmittel nicht ausreichen. 
Die Gewährung der Finanzierung der Sprachmittlung liegt im 
Ermessen der jeweiligen Behörde.

Sprachmittlung für psychotherapeutische Behandlung 
Die Übernahme der Kosten von Sprachmittlung für eine psy-
chotherapeutische Behandlung kann über § 6 AsylbLG „Sons-
tige Leistungen“ beantragt werden. 

Rechtskreiswechsel nach 18 Monaten Aufenthalt
Nach 18 Monaten ununterbrochenem Aufenthalt in Deutsch-
land vollziehen Asylsuchende (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 & 1a AsylbLG) 
einen Systemwechsel in die Sozialgesetzbücher und werden 
im Zuge dessen mit anderen gesetzlich Krankenversicherten 
gleichgestellt. Kostenträger bleibt die zuständige Behörde. 
Die Verwaltungsaufgaben wie bspw. die Abrechnung über-
nehmen die Krankenkassen, die dann mit dem Kostenträger 
abrechnen. 16

15  Urteil des BSG vom 10. Mai 1995 – 1 RK 20/94, abrufbar unter:  
https://www.iww.de/quellenmaterial/id/98280 

16 vgl. Frerichs 2021, S. 58

Finanzierung von Sprachmittlung 
in Schleswig-Holstein

Katharina Harder
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Da Sprachmittlung keine Kassenleistung der Krankenkassen 
ist, wird ein Antrag auf Kostenübernahme von Sprachmittlung 
seitens der gesetzlichen Krankenkassen in der Regel abge-
lehnt. Sprachmittlung kann in diesem Fall über das SGB XII als 
Sonderbedarf beantrag werden, wobei die Bewilligung auch 
hier im Ermessen der zuständigen Behörde liegt. Wenn wegen 
bestehender Hilfebedürftigkeit Leistungen der Existenzsiche-
rung bezogen werden, kann nach  § 73 oder § 27a Abs. 4 SGB 
XII Sprachmittlung als Mehrbedarf beantragt werden. 

Erlass des Innenministeriums des Bundeslandes  
Schleswig-Holstein
Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat 
am 18.06.2015 erlassen, dass im Rahmen des § 4 Abs. 1 Satz 1 
AsylbLG i.V.m. § 6 AsylbLG  „sonstige Leistungen“ auch Kosten 
für einmalige Narkosegespräche, Diagnosestellungen, Kos-
tenklärung der Behandlungspläne usw. Dienste der Sprach-
mittlung finanziell durch den zuständigen Kostenträger über-
nommen werden. Die Gewährung der Leistung hängt von der 
Art und Schwere der Krankheit und von der Notwendigkeit der 
Kommunikation zwischen Ärzt*in und Patient*in ab. Es gibt in 
Schleswig-Holstein über diesen Erlass für die im Erlass genann-
ten Fälle die Möglichkeit, einen Antrag auf Kostenübernahme 
von Sprachmittlung zu stellen. Zuvor müssen alle Möglichkei-
ten einer vorrangigen Finanzierung der Sprachmittlungskos-
ten ausgeschöpft werden.

Übersicht zur Kostenträgerschaft für Personen mit 
einer Aufenthaltsgestattung und Duldung: 

Aufenthalt unter  
18 Monaten

Aufenthalt über  
18 Monaten

Sollte der Wohnort eine 
Erstaufnahmeeinrichtung 
sein, ist der Kostenträger das 
Landesamt für Ausländeran-
gelegenheiten.  

Krankenkasse (gKV) form-
loser Antrag auf Übernahme 
der Sprachmittlungs- und 
Fahrtkosten. (Bearbeitungs-
zeit rechtl. vier Wochen)

Sozialamt - Asylbewer-
berleistungen Antrag auf 
Kostenübernahme, gemäß 
§ 4 i.V.m. § 6 AsylbLG für die 
Sprachmittlung und Fahrt-
kosten, inkl. Hinweis auf den 
Erlass des Innenministe-
riums SH 

Nach Ablehnung von 
der gKV: Sozialamt: Antrag 
auf Kostenübernahme bei 
Leistungen der Existenzsi-
cherung (SGB XII)

Rechtliche Grundlage von Kostenübernahme  
mit einer Aufenthaltserlaubnis 

Personen im Leistungsbezug zur Existenzsicherung
Wenn Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis Leistungen der 
Existenzsicherung (SGB II oder SGB XII) beziehen, kann Sprach-
mittlung gemäß § 21 Abs. 6 SGB II „Mehrbedarfe“ bzw. § 73 
SGB XII „Hilfe in sonstigen Lebenslagen“ oder § 27 a Absatz 
4 SGB XII „Notwendiger Lebensunterhalt, Regelbedarfe und 
Regelsätze“ über einen erhöhten monatlichen Regelsatz und 
eventuell notwendige Fahrtkosten beantragt werden.17 

Personen mit sozialversicherungspflichtiger Arbeit 
Bezieht eine Person mit Aufenthaltserlaubnis keine ALG-II-Leis-
tungen, sondern ist sozialversicherungspflichtig angestellt, 
gibt es aktuell keine Möglichkeit zur Kostenerstattung. Über 
andere Träger wie die Refugio Stiftung Schleswig-Holstein 
kann um Kostenbeteiligung gebeten werden, wobei es sich 
hier um keine verpflichtende Leistung der Stiftung handelt. 

Minderjährige Geflüchtete
Generell haben alle Kinder und Jugendlichen einen gleichbe-
rechtigten Zugang zu sozialen Leistungen gemäß Art. 2, Art. 27, 
Art. 24 UN-Kinderrechtskonvention18. Dementsprechend greift 
auch für (unbegleitete) minderjährige Geflüchtete das SGB VIII. 
Die Beantragung der Übernahme von Sprachmittlungskosten 
ist über das zuständige Jugendamt möglich.  

Verfahren in der Praxis zur Beantragung 
von Sprachmittlungskosten

Sprachmittlung muss immer personenbezogen bean-
tragt werden, das heißt, die leistungsberechtigte Person 
muss den Antrag stellen. Mithilfe einer Vollmacht und Schwei-
gepflichtentbindung können auch Dritte die Antragstellung 
übernehmen. Diese sollten dem Antrag beigelegt werden. 

Örtlich ist der Träger zuständig, in dessen Zuständigkeits-
bereich die antragstellende Person wohnt. 

Die Anträge sollten mit einer Begründung versehen werden, 
die sich auf die geforderten Merkmale im Gesetz beziehen. 
Beispielsweise muss bei Leistungen nach § 6 „Sonstige Leis-
tungen“ AsylbLG die Unerlässlichkeit der Sprachmittlung für 
eine Behandlung dargelegt werden. 

17  Gestützt wird der Anspruch durch das BVerfG-Urteil vom 09.02.2010 und die Über-
nahme der Dolmetscherkosten gemäß Gerichtsurteil vom 01.12.2011, SG Hildesheim)

18  Quelle: Art. 22 Abs. 1 und Abs. 3, Art. 23 Abs. 4 Aufnahmerichtlinien 2013/33/EU; Art. 1 
Abs. 2 i.V. Art. 7 und Art. 25 UN-Behindertenrechtkonvention) (http://www.unicef.de/
ueber- uns/unicef-und-kinderrechte
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Textbausteine zur Beantragung der Übernahme von 
Sprachmittlungskosten
Aus der Praxis heraus in Zusammenarbeit mit dem Psycho-
sozialen Zentrum wollen wir Ihnen zwei Textbausteine für die 
Antragstellung zur Übernahme von Sprachmittlungskosten 
zur Verfügung stellen. Sie fi nden diese online als Download: 

Bei der Verwendung der Textbausteine bitten wir Sie, folgen-
des zu beachten: 
l  Die Textbausteine sind sehr allgemein gehalten und decken 

nicht alle möglichen Szenarien ab. Daher kann es notwen-
dig sein, die Textbausteine an Ihre Anforderungen anzupas-
sen. Sie sind vor allem als Orientierungshilfe und Inspiration 
gedacht.  

l  Rechtslagen können sich ändern. Bitte informieren Sie sich 
vor Verwendung der Vorlagen über eventuelle Veränderun-
gen und nehmen Sie falls nötig Anpassungen vor. 

Textbaustein 1: 
Antrag auf 
Übernahme 
von Dolmetsch-
kosten für ein-
malig notwen-
dige Behand-
lungen

Textbaustein 2: 
Antrag auf Kosten-
übernahme für die 
psychotherapeuti-
sche Behandlung 
inkl. Dolmetsch- 
und Fahrtkosten Antrag auf Kostenübernahme für die psychotherapeutische 

Behandlung inkl. Dolmetscher- und Fahrtkosten
Antrag auf Kostenübernahme für die Psychotherapeutische 
Behandlung inkl. Dolmetscher- und Fahrtkosten für Gewäh-
rung von Leistungen gemäß § 4 i.V. § 6 AsylbLG, für [Name 
Klient*in], geboren am [Geburtsdatum Klient*in]

(…)
Uns wurde ein [z.B. Ärztliches Attest mit der Diagnose X…] vor-
gelegt, welche die Notwendigkeit der psychotherapeutischen Be-
handlung bescheinigt. Die Behandlung soll in Form einer Psycho-
therapie in [Ort] bei [Name] stattfinden.

Aufgrund der mangelhaften Deutschkenntnisse ist es notwendig, 
eine*n Dolmetscher*in hinzuziehen. Außerdem werden auch die 
Fahrtkosten nach [Ort] für [Name Klient*in] beantragt.

Deshalb stellen wir im Namen von Frau/Herr [Name Klient*in] 
einen Antrag auf Kostenübernahme, gemäß § 4 i.V. § 6 AsylbLG.
Die Kostenübernahme ergibt sich auch aus dem Erlass des Innen-
ministeriums des Landes Schleswig-Holstein vom 14.03.2004. 
Hierin heißt es, dass „… es im Einzelfall erforderlich sein (kann), auf 
die Dienste eines Sprachmittlers zurückgreifen zu müssen, wenn 
andernfalls eine Behandlung des Patienten nicht oder nur einge-
schränkt möglich wäre. (Die Übernahme) … richtet sich insbeson-
dere nach Art und Schwere der Krankheit und der Notwendig-
keit einer Kommunikation zwischen Arzt und Patient für eine 
wirksame Behandlung.“ (…)

Praxis Beispiel

Kostenstelle Muster
Herr Martin Schmidt
Beispielstraße 234

23456 Musterstadt

Antrag auf Kostenübernahme für [Grund des Antrages] Dol-
metscher- und Fahrtkosten für Gewährung von Leistungen 
gemäß § 4 i.V. § 6 AsylbLG, für [Name Klient*in], geboren 
am [Geburtsdatum Klient*in]
(…)
Im Zuge der medizinischen Behandlung ist ein Termin bezüglich 
eines [einmaligen Narkosegesprächs, einer Diagnosestellung, einer 
Kostenerklärung, der Besprechung eines Behandlungsplans] not-
wendig. Ein entsprechender Nachweis liegt bei. 

Aufgrund der mangelhaften Deutschkenntnisse ist es notwendig, 
eine*n Dolmetscher*in hinzuziehen. Außerdem werden auch die 
Fahrtkosten nach [Ort] für [Name Dolmetscher*in] beantragt.
Deshalb stellen wir im Namen von Frau/Herr [Name Klient*in] 
einen Antrag auf Kostenübernahme, gemäß § 4 i.V. § 6 AsylbLG.

Laut dem Erlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Hol-
stein vom 18.06.2015 heißt es, dass „[…] es im Einzelfall erforderlich 
sein (kann), auf die Dienste eines Sprachmittlers zurückgreifen zu 
müssen, wenn andernfalls eine Behandlung des Patienten nicht 
oder nur eingeschränkt möglich wäre. (Die) Inanspruchnahme […] 
richtet sich insbesondere nach Art und Schwere der Krankheit und 
der Notwendigkeit einer Kommunikation zwischen Arzt und Pa-
tient für eine wirksame Behandlung. […] Dies […] dürfte insbeson-
dere im Rahmen psychotherapeutischer Behandlungen eine Rolle 
spielen, da in diesen Fällen […] komplexe und schwierige Sach-
verhalte erörtert werden, bei denen es auch auf die sprachliche 
Kompetenz und Verschwiegenheit der Sprachmittler ankommt. 
[…] Kosten sind als „sonstige Leistungen“ im Sinne von § 4 Abs. 1 
Satz 1 AsylbLG zu gewähren […].“

Praxis Meisterbeispiel

Kostenstelle Muster
Herr Martin Schmidt
Beispielstraße 234

23456 Musterstadt

Weitere Ausführung zur Finanzierung von Sprachmittlungs-
kosten: BAfF (Nov. 2021): Finanzierung von Sprachmittlungs-
kosten für Gefl üchtete:

Erlass Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, 
18.06.2015: Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. (2015): Er-
lass zur Kostenübernahme für Sprachmittlung bei ärztlicher 
Behandlung
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In Schleswig-Holstein haben sich im Laufe der Jahre mehrere re-
gionale Sprachmittler*innen-Pools gebildet. Auf den folgenden 
Seiten stellen sich einige von ihnen vor. Neben den folgenden 
Sprachmittler*innenpools gibt es noch weitere in Schleswig-
Holstein, beispielweise von der Gesellschaft für politische Bil-
dung e.V. von Henning Hofmann und Reinhard Pohl oder ins-
titutsinterne Pools mit speziell geschulten Sprachmittler*innen 
vom Zentrum für integrative Psychatrie Kiel und Lübeck.

Sprach- und Kulturmittlung der Brücke Elmshorn 
gGmbH in den Kreisen Pinneberg und Steinburg

Imme Schippmann und Svetlana Shmeleva

Die Brücke Elmshorn gGmbH ist ein gemeinnütziger Träger, 
der seit mehr als 30 Jahren ein differenziertes sozialpsychia-
trisches Angebot zur Versorgung und Betreuung psychisch 
erkrankter Erwachsener, Jugendlicher und Familien im Kreis 
Pinneberg anbietet. Folgende Einrichtungen wurden zur so-
zialpsychiatrischen Betreuung, Unterstützung und Beratung 
etabliert:
l  zwei Beratungs- und Begegnungsstätten
l  eine Sozialtherapeutische Tagesstätte
l  eine Wohngruppe für Jugendliche
l  ein Arbeitstraining in einer Fahrradwerkstatt
l  ein Ambulanter Dienst für Ambulante Betreuung/Assistenz 

für psychisch erkrankte und suchterkrankte Erwachsene
l  ein ambulanter Dienst für Hilfen zur Erziehung für Jugendli-

che und Familien

Seit 2007 entwickelte sich eine gezielte interkulturelle Öff-
nung in den o.g. Einrichtungen. Über ein erstes Modellprojekt 
„Interkulturelle Mediation an Schulen in Pinneberg“ entstand 
das Angebot der Sprach- und Kulturmittlung für Jugendhilfe, 
Schule, Psychiatrie und Behörden für den gesamten Kreis Pin-
neberg und seit 2017 auch für den Kreis Steinburg.

Mit aktuell aktiv tätigen ca. 60 Sprach- und Kulturmittler*innen 
für 25 verschiedenen Sprachen entwickelte sich das Ange-
bot in den vergangenen Jahren zu einer beachtlichen Größe 
in Bezug auf Auftragsvolumen und Organisationsablauf im 
„Sprachmittlerbüro Brückenhof Neue Straße“. Der Kreis der 
Sprach- und Kulturmittler*innen besteht zu etwa zwei Dritteln 
aus Frauen und zu einem Drittel aus Männern. Sie arbeiten 
auf Honorarbasis und sprechen sehr gut die deutsche Spra-
che und ihre Muttersprache ggf. noch weitere Sprachen. Die 
Sprach- und Kulturmittler*innen sind in der Sprachmittlung 
intern geschult und nehmen an regelmäßigen Fortbildungs- 
und Austauschtreffen der Brücke Elmshorn gGmbH teil.
Wir vermitteln für mündliche Übersetzungen in direkten Ge-
sprächen für folgenden Sprachen: Albanisch, Arabisch, Arme-

nisch, Aserbaidschanisch, Bulgarisch, Dari, Englisch, Farsi, Fran-
zösisch, Hindi, Italienisch, Kurdisch, Paschtu, Polnisch, Punjabi, 
Portugiesisch, Russisch, Rumänisch, Spanisch, Serbisch, Tür-
kisch, Ukrainisch, Urdu, Gebärdensprache. 

Unsere Auftraggeber*innen sind vor allem Behörden der bei-
den Kreisverwaltungen (hier insbesondere die Fachdienste 
Soziales, Teilhabe, Gesundheit und Jugend), Kliniken (hier ins-
besondere die psychiatrischen Abteilungen und die Kinder- 
und Jugendpsychiatrie), Jugendhilfeträger, Beratungsstellen, 
Frauenhäuser, Schulen und Kitas.

Die Übersetzungsleistungen erfolgen in direkten Gesprächen, 
auch per Telefon oder Video. Die Aufträge sind kostenpflich-
tig und werden nach einer Entgeltvereinbarung, die mit dem 
Kreis Pinneberg abgeschlossen ist, den Auftraggeber*innen 
in Rechnung gestellt. Die Auftraggeber*innen stellen ihre Bu-
chungsanfragen über das Sprachmittlungsbüro per Email mit 
differenzierten Angaben für Zeitpunkt, Ort, Thema (z.B. Eltern-
gespräch, Konflikt unter Mitschüler*innen) und insbesondere 
für Sprache, Dialekt und Heimatland der Gesprächsteilneh-
menden. Sie erhalten zeitnah eine Rückmeldung, nachdem 
die Mitarbeiter*innen des Büros die geeigneten Sprachmitt-
ler*innen kontaktiert und den Auftrag vergeben haben.

Sprachmittlerpool im Kreis Pinneberg und 
Kreis Steinburg
Neue Straße 7, 25335 Elmshorn                                                      
Montag – Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
Frau Tanja Oelsner, Frau Armine Aslanyan                                            
Mobil: 0176-47667466
Fax: 04121-70177-29
E-Mail: sprachmittlung@brueckeelmshorn.de
Website: https://brueckeelmshorn.de 

Koordination und Schulungen 
(in Vertretung für Frau Svetlana Shmeleva)                                                               
Frau Imme Schippmann,
Tel.: 04121 -7017705
E-Mail : i.schippmann@brueckeelmshorn.de

Sprachmittlungspools  
in Schleswig-Holstein
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Komm’Mit – Lübecker Sprach- und 
Kulturmittler*innen-Pool / Sprungtuch e.V. 

Lava Darwish und Rafael Jancen

Sprungtuch e.V. ist ein gemeinnütziger Verein für sozialpä-
dagogische Projekte und ein anerkannter freier Träger der 
Jugendhilfe in Lübeck. Er ist eingebunden in örtliche und 
überregionale Netzwerke und Arbeitskreise. Ganzheitliche, 
systemische und transkulturelle Sichtweisen sind Grundlagen 
des Arbeitsverständnisses des Vereins, der sich seit mehr als 30 
Jahren für gesellschaftliche Teilhabe und Chancengerechtig-
keit in Lübeck einsetzt. 

„Komm’Mit“ besteht bei Sprungtuch e.V. als Vermittlungs-
stelle für Sprach- und Kulturmittlung seit August 2016 und 
unterstützt seitdem den Prozess der interkulturellen Öff nung 
der Hansestadt. Vermittelt werden Einsätze der mündlichen 
Sprachvermittlung zwischen Deutsch und einer weiteren 
Sprache (aktuell sind mehr als 30 Sprachen vermittelbar). Es 
werden keine schriftlichen Übersetzungen in diesem Rahmen 
angefertigt und die Sprach- und Kulturmittler*innen über-
nehmen auch keine anderen Aufgaben wie Begleitung oder 
Beratung. Sie werden stets in konkret vereinbarte Termine 
vermittelt, die zuvor über ein Online-Buchungsformular ange-
fragt wurden (zu den Konditionen siehe Website). Die meisten 
Einsätze werden von städtischen Stellen angefragt. Zu den 
größten Einsatzbereichen gehören hier: Schule, Kita, Jugend-
amt, Soziale Sicherung, Ausländerbehörde und Gesundheits-
amt. Es fragen aber auch lokale Projektträger*innen an, die 
unter bestimmten Bedingungen die Sprachmittlungskosten 
aus kommunalen Mitteln erstattet bekommen können. Private 
Einrichtungen wie Kliniken oder Akademien gehören ebenfalls 
zu den Auftraggeber*innen von „Komm’Mit“. 

Die Vermittlungsstelle koordiniert den gesamten Vorgang von 
der Anfrage bis zur Abrechnung. Dem Pool steht außerdem 
eine Fachkraft als Ansprechperson zur Verfügung, die regel-
mäßig Refl exionsgespräche und Schulungen durchführt. Das 
interne Schulungsprogramm wird digital sowie in Präsenz 
umgesetzt und umfasst folgende Themen: Orientierungs-
veranstaltung zu „Komm’Mit“, Dolmetschen als Arbeitsfeld, 
Rollenverständnis, Dolmetschtechniken, Grundlagen der 
Kommunikation, Kultursensibilität, Umgang mit Tabuthemen, 
Selbstschutz – Nähe und Distanz, Feedback geben und neh-
men und Zeitmanagement. Daneben fi nden in Zusammen-
arbeit der Stadtverwaltung Infoveranstaltungen zu den ein-
zelnen Einsatzbereichen, z. B. Deutsch als Zweitsprache an 
Schulen oder Beratungsgespräche beim Jugendamt statt. 
Nach einer dreijährigen Projektphase – August 2016 bis Ende 
Juli 2019 – in der „Komm’Mit“ von der Possehl-Stiftung und der 

Hansestadt Lübeck (Integrationsfonds) anteilig gefördert wur-
de, konnte eine Verstetigung des Angebots erreicht werden. 
Aktuell trägt sich die Vermittlungsstelle aus den Einnahmen. 
Die Qualitätssicherung wird weiterhin von der Kommune ge-
fördert. Viele städtische Bereiche haben Sprachmittlungskos-
ten in ihr Budget aufgenommen. Im Zuge der Fortschreibung 
des Lübecker Integrationskonzeptes wurden die Mittel teilwei-
se erhöht und neue Einsatzfelder aufgenommen. 

Sprungtuch e.V. – Projekt Komm‘Mit 
Projektleitung: Lava Darwish und Rafael Jancen

Familienzentrum BunteKuh 
Korvettenstr. 64a 
23558 Lübeck 
Tel.: 0451 / 40 07 104 
E-Mail: KommMit@sprungtuchev.de 
Internetseite: www.kommmit-hl.de 
Träger: www.sprungtuchev.de  
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Brücke Schleswig-Holstein – Psychosoziales Zentrum 
für Flüchtlinge, mit dazugehörigem Dolmetscherpool 

Amelie von Eye

Seit der Gründungszeit 1984 ist es das Ziel der Brücke Schles-
wig-Holstein gGmbH für und mit Menschen kleine persönli-
che Brücken im Alltag zu bauen: vor Ort, gemeindenah, sozial 
und psychiatrisch. Die Brücke SH hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, Menschen mit seelischen Erkrankungen, psychischen 
Behinderungen, Erkrankungen durch Suchtmittelmissbrauch 
und sozialen Benachteiligungen umfassend professionell und 
menschlich zu unterstützen. 

Die Mitarbeiter*innen der Brücke SH helfen bei der Lebens-
planung, beim Umgang mit der psychischen Erkrankung, in 
Krisensituationen, im Wohnumfeld, im Arbeitsleben und bei 
der Gestaltung sozialer Kontakte. Durch langjährige Erfah-
rung haben sie umfangreiches Wissen über die Prävention, 
Behandlung und Rehabilitation seelischer Erkrankungen und 
Behinderungen erworben. Dieses möchte die Brücke SH allen 
Menschen zur Verfügung stellen, deren seelische Gesundheit 
beeinträchtigt ist. 

Das Psychosoziale Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge in 
Schleswig-Holstein, kurz PSZ, ist ein Projekt, gefördert aus Lan-
des-, Bundes- und EU-Mitteln, um erwachsenen Menschen 
mit Flucht- und Gewalterfahrung eine Anlaufstelle zu bieten, 
wo sie über ihre seelische Belastung sprechen können und da-
bei unterstützt werden, in die Versorgungsstrukturen vor Ort 
einzumünden. Ziel des PSZ ist es, die Versorgungslücken für 
die psychosoziale Versorgung von Geflüchteten zu schließen. 
Im PSZ arbeiten Pädagoginnen und Psychologinnen, zwei 
davon als Muttersprachlerinnen für die Sprachen Ukrainisch, 
Russisch und Persisch. 

Darüber hinaus steht dem PSZ ein Pool von Sprachmittler*in-
nen zur Verfügung, damit Geflüchtete auch ohne ausreichen-
de Deutschkenntnisse in ihrer Muttersprache von ihrer seeli-
schen Verfassung berichten können.

Diese Beratung und Therapie zu Dritt ist ein wichtiger Bau-
stein in der Arbeit des PSZ, um die geflüchteten Menschen zu 
Stabilisieren und zu Entlasten. In der Auswahl für die Sprach-
mittlung im PSZ werden Sprachmittler*innen mit Vorerfahrun-
gen gesucht, die bereits bei Kliniken oder im Rechtsbereich 
gedolmetscht haben und die eine gewisse Sensibilität im Um-
gang mit traumatisierten Menschen mitbringen. Die Sprach-
mittler*innen nehmen an regelmäßigen Supervisionen teil 

und bekommen die Möglichkeit Schulungen zu besuchen, 
um sich bestmöglich für die Tätigkeit des Dolmetschens im 
hochsensiblen Bereich der Psychotherapie zu qualifizieren 
und zu professionalisieren. Im Einsatz geht es nicht nur darum, 
das Gesagte zu vermitteln, sondern auch die Gefühle, die the-
rapeutischen Intentionen sowie die kulturellen Unterschiede 
zu transportieren. Das dafür erforderliche Vertrauen auf Seiten 
der Berater*innen und Therapeut*innen kann nur durch regel-
mäßige Selbstreflexion von beiden Parteien zu einer guten 
Zusammenarbeit mit diesem besonders vulnerablen Klientel 
führen. 

Darüber hinaus bietet das PSZ niedrigschwellige Gruppen-
angebote für Frauen und Männer zum Thema Selbstfürsorge 
an, die landesweit die psychische Gesundheit von geflüch-
teten Menschen stärken sollen. Des Weiteren bietet das PSZ 
Schulungen für Fachkräfte und Ehrenamtler*innen im Bereich 
der Flüchtlingshilfe zu den Themen Umgang mit Trauma und 
Traumatisierten, Selbstfürsorge im Umgang mit Traumatisier-
ten sowie Nähe und Distanz im Ehrenamt an. 

Kontaktaufnahme zum PSZ telefonisch unter 0431-70559491/-
92/-93 oder per E-Mail unter psz@bruecke-sh.de 

Weitere Sprachmittlungspools
Gesellschaft für politische Bildung e.V. (Henning Hofmann 
und Reinhard Pohl): Dolmetscherinnen und Dolmetscher aus 
Schleswig-Holstein und Hamburg: 
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